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Coronavirus & Konjunkturpaket
BMF klärt steuerliche Fragen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
Bundesfinanzministerium, FAQ „Corona“ – Steuern, Stand: 26.04.2021
www.vereinsknowhow.de

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat seine bisherigen Ausführungen zu

Erleichterungsregelungen in der Corona-Pandemie in einigen Punkten ergänzt.

Zeitnahe Mittelverwendung
Viele gemeinnützige Einrichtungen haben ihre Aktivitäten aktuell weitgehend eingestellt. Trotz

weitgehender Einnahmeneinbrüche wurde die eingenommen Mittel deswegen vielfach nicht

verwendet. Gesetzlich vorgesehen ist, dass Mittel zeitnah und damit spätestens in den auf den

Zufluss folgenden zwei Jahren für die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke

verwendet werden müssen.

Das BMF nennt zwar keine konkrete Fristverlängerung für die Mittelverwendung, stellt aber

klar, dass angesichts der derzeitigen Situation bei der Frist in jedem Fall die Auswirkungen der
Corona-Krise berücksichtigt werden. Den gemeinnützigen Einrichtungen wird damit mehr

Zeit als gewöhnlich zur Verwendung der angesammelten Mittel eingeräumt. Die im Jahr 2020

oder 2021 eigentlich für einen bestimmten Zweck zur Verwendung vorgesehenen Mittel

müssen also nicht irgendwie anderweitig verwendet werden.

Auflösung von Rücklagen
Das BMF erlaubt ausdrücklich die Auflösung von Rücklagen, die zu anderen Zwecken

gebildet worden sind. Sie dürfen aufgelöst werden, um eine aufgrund der Corona-Krise

entstandene wirtschaftliche Notlage abzumildern. Das gilt also auch für zweckgebundene

Rücklagen oder Wiederbeschaffungsrücklagen.

Rückerstattung von Beiträge
Die Rückerstattung von Beiträgen hatte das BMF ebenfalls schon mit früherem Schreiben
erlaubt. Bis Ende 2021 ist das unschädlich, auch wenn die aktuellen

Satzungsbestimmungen oder Beitragsordnungen die Rückzahlung von Beiträgen an durch die

Corona-Krise wirtschaftlich in Not geratene Mitglieder beziehungsweise die Befreiung dieser

Mitglieder von Beitragszahlungen nicht zulassen. Der Verein muss sich die von dem Mitglied

geltend gemachte, durch die Corona-Krise bedingte wirtschaftliche Notlage nicht nachweisen
lassen. Es reicht aus, wenn sich das Mitglied plausibel auf eine solche Not beruft oder sich

die Notsituation des Mitglieds für die Körperschaft plausibel aus anderen Umständen ergibt.
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Fehlen satzungsmäßiger Tätigkeiten
Grundsätzlich erhalten gemeinnützige Einrichtungen für Jahre, in denen sie keine

satzungsmäßigen Zwecke verfolgen, keine Gemeinnützigkeit. Von diesem Grundsatz weicht

das BMF ab, wenn es den Einrichtungen wegen der Pandemie nicht möglich war, ihren

satzungsmäßigen Tätigkeiten im üblichen Umfang nachzugehen oder wenn sie sogar

weitestgehend untätig bleiben.

Aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht – so das BMF – sollen die Finanzämter das nicht

beanstanden, wenn in den Tätigkeitsberichten diese Einschränkungen glaubhaft gemacht

werden. Es wird also genügen, wenn der Verein im Tätigkeitsbericht kurz darstellt, in welcher

Weise die eigenen Aktivitäten von der Coronapandemie betroffen waren.

Verschiebung der Mitgliederversammlung
Aufgrund der Einschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie ist es im Jahr 2020 vielen

gemeinnützigen Vereinen nicht möglich gewesen, Mitgliederversammlungen durchzuführen.

Das ist – so das BMF – gemeinnützigkeitsrechtlich unschädlich.

Sofern eine Mitgliederversammlung coronabedingt ausgefallen ist oder verschoben wurde, soll

der Verein das zuständige Finanzamt bei der nächsten turnusmäßigen Steuererklärung darauf

hinweisen und etwaige Unterlagen (zum Beispiel Tätigkeitsberichte) beigefügen:

Entsprechende Unterlagen aus der Mitgliederversammlung (Protokolle und Jahresberichte)

sind ja nicht verfügbar.


